
 

 

 

 

 

 

Vergabeverfahren  
 

Dienstleistungsauftrag zur Erbringung der BIM-Manage-
mentleistungen - Neubau Sana Klinikum Coburg 

 

Formblatt Eignung 

 

  



  

 

 Seite 2 von 9 

 

Erklärungen und Angaben zur Eignungsprüfung 

 

Hinweise: 

 

• Der Vordruck ist auch zu verwenden von den sonstigen Wirtschaftsteilnehmern (z. B. Unterauftragnehmern 

oder verbundenen Unternehmen), welche Teile des Auftrages erbringen sollen, bzw. auf deren Eignung 

sich der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft beruft (Eignungsleihe gemäß § 47 VgV) und geben die je-

weils für sie geforderten Angaben bzw. Erklärungen ab. 

 

• An Stelle dieser Eigenerklärung zur Eignung akzeptiert der Auftraggeber auch eine Einheitliche Europäi-

sche Eigenerklärung. 

 

• Bewerber können eine bereits bei einer früheren Auftragsvergabe verwendete Einheitliche Europäische 

Eigenerklärung wiederverwenden, sofern sie bestätigen, dass die darin enthaltenen Informationen weiter-

hin zutreffend sind. 

 

• Bei einer Übermittlung einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung oder Verweis auf eine Eintragung 

im Präqualifikationsverzeichnis kann der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens sämtliche oder 

einen Teil der geforderten Unterlagen verlangen, soweit dies zur angemessenen Durchführung des Ver-

fahrens erforderlich ist. Im Übrigen sind die Unterlagen auf gesonderte Aufforderung von dem Bewerber 

vorzulegen, der den Auftrag erhalten soll. 

 

• Der Auftraggeber kann verlangen, dass die vorzulegenden Unterlagen vom Bewerber zu erläutern sind. 

 

• Unternehmen, bei denen ein Ausschlussgrund zu Nr. 1 sowie 3 bis 7 der Erklärung zur Eignung vorliegt, 

werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen 

nachgewiesen hat, dass es 

 

- für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt 

oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, 

- die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verur-

sachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungs-

behörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und 

- konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 

weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

 

• Unternehmen, bei denen ein Ausschlussgrund zu Nr. 2 der Erklärung zur Eignung vorliegt, werden von der 

Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn nachgewiesen wird, dass den Verpflich-

tungen dadurch nachgekommen wurde, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der 

Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlä-

gen verpflichtet hat. 
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• Der Auftraggeber ist – unabhängig von der vergaberechtlichen Eignungsprüfung - verpflichtet, gemäß der 

Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) ab dem Auftragswert von 25.000 Euro (netto) dem Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie bestimmte Daten zu dem Vergabeverfahren zu übermitteln. Die in der 

Eignungserklärung von den Bewerbern und Bietern anzugebenen Daten werden benötigt, um diese ge-

setzliche Pflicht zu erfüllen. Fehlende oder unverständige Daten können zum Ausschluss vom Wettbewerb 

führen. 

 

• Für jede Referenz ist das Formblatt Referenzen vollständig auszufüllen und zudem eine aussagekräftige 

Kurzdarstellung auf eigener Unterlage (jeweils maximal zwei DIN A4-Seiten, sollten mehr Seiten einge-

reicht werden, werden der Wertung nur die ersten beiden Seiten DIN A4 zugrunde gelegt) einzureichen. 

Die Kurzdarstellung muss jeweils mindestens folgende Angaben enthalten:  

 

- Name und Gegenstand der Referenzleistung, 

- Angabe des Auftraggebers unter namentlicher Nennung eines Ansprechpartners mit Telefonnummer 

und/oder E-Mail-Adresse, 

- Angabe des Beginns und der Fertigstellung der erbrachten Leistungen, 

- Kurzbeschreibung der vom Bewerber erbrachten Leistungen 

- Angabe der betreuten Leistungsphasen nach HOAI 

- Angabe der Gesamtkosten für die Kostengruppen 200 -700 nach DIN 276 
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Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

 
1.  Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teil-

nahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 GWB zwingend ausgeschlossen werden muss, 

wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen 

zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes gegen 

Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:  

 

a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuches 

(Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches (kriminelle und terroristi-

sche Vereinigungen im Ausland), 

b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer sol-

chen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, 

dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden 

sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 

c) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögens-

werte), 

d) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäi-

schen Union oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Union oder in deren Auftrag 

verwaltet werden, 

e) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 

der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 

ihrem Auftrag verwaltet werden, 

f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a 

und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen),  

g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in 

Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),  

i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländi-

scher Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder  

j) den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel. 

Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung 

einer Freiheitsberaubung). 

  

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des § 123 Abs. 1 GWB stehen eine 

Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer 

Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzu-

rechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; 

dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontroll-

befugnissen in leitender Stellung. 
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2.  Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teil-

nahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 GWB zwingend ausgeschlossen werden muss, 

wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zah-

lung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies 

durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt 

wurde oder die Verletzung der aufgeführten Verpflichtungen auf sonstige Weise durch den Auftrag-

geber nachgewiesen wird. 

 

3.  Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß 

§ 124 GWB ausgeschlossen werden kann, wenn: 

 

a) das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt -, 

sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

b) das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzver-

fahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines 

solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren 

der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

c) das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 

begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird, 

d) der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unterneh-

men Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrän-

kung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

e) ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilich-

keit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchfüh-

rung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschnei-

dende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

f) eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung 

des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, 

weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

g) das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen 

Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu 

einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge ge-

führt hat, 

h) das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende 

Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforder-

lichen Nachweise zu übermitteln, oder 

i) das Unternehmen versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in un-

zulässiger Weise zu beeinflussen, versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die 

es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig oder vorsätzlich 

irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftrag-

gebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.  
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4.  Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 21 des Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen für grenz-

überschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) ein Unternehmen von der Teilnahme an einem 

Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll, wenn es wegen eines Verstoßes nach §  23 AEntG 

mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist. Das Gleiche gilt 

auch schon vor Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweis-

lage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht.  

 

5.  Mir/Uns ist bekannt, dass Öffentliche Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen gemäß § 98c des Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration 

von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) einen Bewerber oder einen Bieter 

vom Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag ausschließen können, wenn die-

ser oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 

des Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit einer Geldbuße von wenigstens Zweitausendfünfhundert 

Euro rechtskräftig belegt worden ist oder nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämp-

fungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 

90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist. 

 

6.  Mir/Uns ist bekannt, dass gemäß § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 

Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) Bewerber bis zu einer Dauer 

von drei Jahren von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleis-

tungsauftrag der in den §§ 99 und 100 des GWB genannten Auftraggeber ausgeschlossen werden 

sollen, die oder deren nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte nach § 8 Absatz 1 Num-

mer  2, §§ 10 bis 11 SchwarzArbG, § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialge-

setzbuch, §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1c, 1d, 1f oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsge-

setzes oder § 266a Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbuches zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 

Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße 

von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor 

Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage 

kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht. 

 

7.  Ich/Wir erkläre(n) hiermit, 

(passendes ankreuzen) 

 

 dass keine Strafen oder Geldbußen für die vorgenannten Tatbestände oder nach vergleichbaren 

Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhängt wor-

den sind, deren Verhalten unserem/meinem Unternehmen zuzurechnen ist, und 

 dass keine zuvor genannten Gründe vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unterneh-

mens von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten.  

 

  dass folgende Ausschlussgründe gegeben sind: 

 (bitte Umstände erläutern, ggf. zusätzliches Blatt verwenden) 
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8.  Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu mei-

nem/unserem Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur Kündigung eines 

etwaig erteilten Auftrags führen kann. 

  

9.  Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unterneh-

men die vorstehenden Erklärungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustim-

mung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind. 

 

10. Ich/Wir erfülle(n) die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistungen, 

insbesondere die die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung betreffen.  

 

11. Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns nicht bekannt ist, dass im Gewerbezentralregister eine Eintra-

gung vorliegt, die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betref-

fen. 
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1. Eigenerklärung zum Umsatz 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass der erforderliche durchschnittliche Mindestjahresumsatz im Tätigkeitsbereich 

BIM-Management, BIM-Consulting und BIM-Koordination im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre 

2023, 2024, 2025 mindestens 100  TEUR netto (gerundet, kumuliert) betragen haben muss. 

 

Ich/Wir erkläre/n, dass wir in den Geschäftsjahren 2025, 2024 und 2023 jeweils den folgenden Jahres-

umsatz im Tätigkeitsbereich BIM-Management, BIM-Consulting und BIM-Koordination erzielt zu haben. 

Die Angaben können auf 10 TEUR gerundet werden: 

 

Jahr Umsatz in EUR (netto) 
 

2025: 
 
 

2024: 
 
 

2023: 
 
 

  
Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, die vom Bewerber angegeben Daten durch entsprechende 

Nachweise belegen zu lassen. 

 

Hinweis: Ein Bestand des Unternehmens seit drei Jahren ist nicht Voraussetzung. Für Unternehmen, die 

weniger als drei Jahre bestehen, sind die Erklärungen jeweils nur bezogen auf die bislang abgeschlosse-

nen Geschäftsjahre abzugeben. 

 

2. Anzahl der eigenen Mitarbeitenden 

 

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir über mindestens die nachfolgende Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter 

(vollzeitäquivalente Mitarbeiter – ohne Projektassistenzen und Sekretariate) im Tätigkeitsbereich 

BIM-Management, BIM-Consulting und BIM-Koordination für die Jahre 2023, 2024 und 2025 beschäftigt 

habe: 

 

Mitarbeiterqualifikation 2023 2024 2025 

vollzeitäquivalente Mitarbeiter (ohne 

Projektassistenzen und Sekretariate) 

   

 

  
Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, die vom Bewerber angegeben Daten durch entsprechende 

Nachweise belegen zu lassen. 

 

Mindestanforderung: Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter im Tätigkeitsbereich 

BIM-Management, BIM-Consulting und BIM-Koordination für die Jahre 2023, 2024 und 2025 beträgt min-

destens 3 festangestellte, vollzeitäquivalente Mitarbeiter (ohne Projektassistenzen und Sekretariate). 
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3. Referenzen  

 
Ich/wir erkläre/n, dass wir über mindestens eine unternehmensbezogene Referenz über die Erbrin-

gung der Leistungen als verantwortlicher BIM-Manager in einem Projekt mit Gesamtkosten für die 

Kostengruppen 200 bis 700 nach DIN 276 in Höhe von mind. 50 Mio. EUR brutto, die mindestens die 

Leistungsphasen 2 bis 4 nach HOAI umfasst (abgeschlossen innerhalb der letzten fünf Jahre gerechnet 

ab der Teilnahmefrist) und bei der mit der Leistungsphase 5 nach HOAI mindestens begonnen wurde, 

verfügen und diese mit dem Teilnahmeantrag nachweisen. 

 

 

  
 

 

__________________________   __________________________ 

Ort, Datum       Name des Erklärenden 


